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Gymnasium des Kreises Groß-Gerau

Theodor-Heuss-Straße     64579 Gernsheim/Rhein

Einschreiben
Frau / Herrn

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht
Unser Zeichen
Telefon: 06258/4081
Datum



I:/Nichtversetzung75mitNP
Fax:       06258/4082


Sehr geehrte Frau
______________________________,

sehr geehrter Herr
______________________________,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass laut Beschluss der Versetzungskonferenz vom _____________ Ihre Tochter/Ihr Sohn ____________________________, Klasse ________, nicht versetzt werden kann.

Gemäß § 75 (2) des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung vom 14.06.2005 muss sie/er bei zweimaliger Nichtversetzung in derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahrgangsstufen das Gymnasium verlassen. Sie/Er darf nicht in eine Schule desselben Bildungsganges aufgenommen werden.

Es wird ihr/ihm jedoch gestattet, sich in der letzten Woche der Sommerferien einer Nachprüfung im Fach ___________________ zur Erlangung der nachträglichen Versetzung zu unterziehen. Wenn eine solche Prüfung stattfinden soll, teilen Sie das der Schule bitte bis spätestens 04.08.2006 schriftlich mit.

Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn am letzten Schultag vor den Sommerferien dem Unterricht fernbleiben will, gestatten wir dies, bitten Sie aber, das Zeugnis an diesem Tag um 11.00 Uhr im Sekretariat abzuholen.

Mit freundlichen Grüßen

______________________________

(Klassenleiter/in)
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